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Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg 
vom 17.12.2013 mit Änderung vom 13.10.2015 und 20.12.2016 

 
Auf Grund von § 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Feuerwehrgesetz Baden- 
Württemberg in der Fassung vom 02.03.2010 (GBl. S. 333), geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17.12.2015 (GBl. S. 1184) hat der Gemeinderat am 20.12.2016 folgende Satzung 
zur Änderung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen: 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 
weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für bei-
derlei Geschlecht. 
 

 

§ 1 Name und Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr 
 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg, in dieser Satzung Feuerwehr genannt, ist eine gemeinnüt-
zige, der Nächstenhilfe dienende Einrichtung der Stadt Leonberg ohne eigene Rechtspersönlich-
keit. 
 
(2) Die Feuerwehr besteht als Gemeindefeuerwehr aus  
1. den Einsatzabteilungen in Leonberg, Gebersheim, Höfingen und Warmbronn, 
2. der Jugendfeuerwehr, 
3. der Musikabteilung und 
4. der Altersabteilung. 
 

§ 2 Aufgaben 
 

Die Aufgaben der Feuerwehr ergeben sich aus § 2 Feuerwehrgesetz (FwG). 
 

§ 3 Aufnahme in die Feuerwehr 
 

(1) Die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine Einsatzabteilung ergeben sich aus § 11 FwG. 
Die Dienstzeit nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 FwG soll mindestens 10 Jahre betragen. 
 
(2) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Abteilungskommandanten zu richten, der sie unver-
züglich an den Feuerwehrkommandanten weiterleitet. Vor Vollendung des 18. Lebensjahres ist die 
schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich. Über die Aufnahme auf Probe, 
die Verkürzung oder Verlängerung der Probezeit und die endgültige Aufnahme entscheidet der 
Feuerwehrausschuss. Der Abteilungsausschuss der Abteilung, der der Bewerber angehören soll, 
ist zu hören. Neu aufgenommene Angehörige der Feuerwehr werden vom Feuerwehrkommandan-
ten durch Handschlag verpflichtet. 
 

§ 4 Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes 
 

Die Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes ist in § 13 FwG geregelt. 
 

§ 5 Dienstpflichten 
 

Die Dienstpflichten der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr ergeben sich 
aus § 14 FwG. 
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§ 6 Altersabteilung 
 

(1) In die Altersabteilung wird unter Überlassung der Dienstkleidung übernommen, wer beim Aus-
scheiden aus dem ehrenamtlichen Feuerwehrdienst in einer Einsatzabteilung das 55. Lebensjahr 
vollendet hat oder 30 Dienstjahre Feuerwehrdienst geleistet hat und keine gegenteilige Erklärung 
abgibt. Unter denselben Voraussetzungen können Angehörige der Musikabteilung übernommen 
werden; sie können gleichzeitig Angehörige der Musikabteilung bleiben. 
(2) Der Feuerwehrausschuss kann auf entsprechenden Antrag Ausnahmen von der Regelung in 
Abs. 1 zulassen. 
 
(3) Der Leiter der Altersabteilung und seine Stellvertreter werden von den Angehörigen der Abtei-
lung auf die Dauer von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt und nach Zustimmung des Feuer-
wehrausschusses zu der Wahl durch den Feuerwehrkommandanten bestellt. Sie haben ihr Amt 
nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt ei-
nes Nachfolgers weiterzuführen. Sie können vom Feuerwehrkommandant nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses abberufen werden. 
 
(4) Der Leiter der Altersabteilung ist für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben seiner Abtei-
lung verantwortlich; er unterstützt den Feuerwehrkommandanten. Er wird vom stellvertretenden 
Leiter der Altersabteilung unterstützt und von ihm in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und 
Pflichten vertreten. 
 
(5) Die Angehörigen der Altersabteilung, die hierfür die erforderlichen gesundheitlichen und fachli-
chen Anforderungen erfüllen, können vom Feuerwehrkommandanten im Einvernehmen mit dem 
Leiter der Altersabteilung zu Übungen und Einsätzen herangezogen werden. 
 

§ 7 Jugendfeuerwehr 
 

(1) Die Jugendfeuerwehr besteht aus den Jugendgruppen, die auf Beschluss des Feuerwehraus-
schusses bei den Einsatzabteilungen gebildet werden. 
 
(2) In die Jugendfeuerwehr können Personen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr aufgenommen 
werden, wenn sie 
1. den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes gewachsen sind, 
2. geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet sind, 
3. sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären und 
4. nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 – 306c StGB verurteilt wurden. 
 
Die Aufnahme muss mit schriftlicher Zustimmung der Erziehungsberechtigten beantragt werden. 
Über die Aufnahme und das dafür maßgebende Mindestalter entscheidet der Feuerwehraus-
schuss. 
 
(3) Die Zugehörigkeit des Angehörigen der Jugendfeuerwehr zur Jugendfeuerwehr endet, wenn 
1. er in eine Einsatzabteilung der Feuerwehr aufgenommen wird, 
2. er aus der Jugendfeuerwehr austritt, 
3. er infolge Richterspruchs nach § 45 StGB die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verlo-
ren hat, 
4. er Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 StGB mit Ausnahme der Nr. 5 (Entzie-
hung der Fahrerlaubnis) unterworfen wird, 
5. die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung schriftlich zurücknehmen, 
6. er den gesundheitlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist, 
7. er das 18. Lebensjahr vollendet oder 
8. der Feuerwehrausschuss den Dienst in der Jugendfeuerwehr aus wichtigem Grund beendet.    
§ 13 Abs. 3 FwG gilt entsprechend. 



1301 1301 

 

 

 Seite 3 

(4) Der Leiter der Jugendabteilung und seine Stellvertreter werden vom Feuerwehrkommandant 
im Einvernehmen mit dem Feuerwehrausschuss auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Der Ju-
gendfeuerwehrwart muss einer Einsatzabteilung angehören und soll den Lehrgang Jugendfeuer-
wehrwart besucht haben. Der Jugendfeuerwehrwart und seine Stellvertreter haben ihr Amt nach 
Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines 
Nachfolgers weiterzuführen. Der Jugendfeuerwehrwart und seine Stellvertreter können vom Feu-
erwehrkommandant nach Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden. 
(5) Der Jugendfeuerwehrwart ist für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben seiner Abteilung 
verantwortlich; er unterstützt den Feuerwehrkommandanten. Er wird von seinen Stellvertretern un-
terstützt und in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten vertreten. 
 

§ 8 Musikabteilung 

 
(1) In die Musikabteilung können Personen als ehrenamtlich Tätige aufgenommen werden, die 
1. geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst in der Musikabteilung geeignet sind, 
2. sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären, die Dienstzeit soll mindestens 10 Jahre betra-
gen und 
3. nicht wegen Brandstiftung nach §§ 306 – 306c StGB verurteilt wurden. 
 
Bei Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 
(2) Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst in der Musikabteilung endet, wenn 
1. der ehrenamtlich Tätige aus der Musikabteilung ausscheidet, 
2. infolge Richterspruchs nach § 45 StGB die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren 
hat, 
3. Maßregeln der Besserung und Sicherung nach § 61 StGB mit Ausnahme der Nr. 5 (Entziehung 
der Fahrerlaubnis) unterworfen wird, 
4. wegen Brandstiftung nach §§ 306 – 306c StGB verurteilt wurde, 
5. die Erziehungsberechtigten ihre Zustimmung schriftlich zurücknehmen oder 
6. der Feuerwehrausschuss den Dienst in der Musikabteilung aus wichtigem Grund beendet. § 13 
Abs. 3 FwG gilt entsprechend. 
 
(3) Der Leiter der Musikabteilung und seine Stellvertreter werden von den Angehörigen der Abtei-
lung auf die Dauer von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt und nach Zustimmung des Feuer-
wehrausschusses zu der Wahl durch den Feuerwehrkommandanten bestellt. Sie haben ihr Amt 
nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt ei-
nes Nachfolgers weiterzuführen. Sie können vom Feuerwehrkommandant nach Anhörung des 
Feuerwehrausschusses abberufen werden. 
 
(4) Der Leiter der Musikabteilung ist für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben seiner Abtei-
lung verantwortlich; er unterstützt den Feuerwehrkommandanten. Er wird von seinen Stellvertre-
tern unterstützt und in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten vertreten. 
 

§ 9 Ehrenmitglieder 
 

Der Gemeinderat kann auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses 
1. Personen, die sich um das örtliche Feuerwehrwesen besondere Verdienste erworben oder zur 
Förderung des Brandschutzes wesentlich beigetragen haben, die Eigenschaft als Ehrenmitglied 
und 
2. bewährten Feuerwehr- und Abteilungskommandanten nach Beendigung ihrer aktiven Dienstzeit 
die Eigenschaft als Ehrenkommandanten verleihen. 
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§ 10 Organe der Feuerwehr 
 

Organe der Feuerwehr sind 
1. Feuerwehrkommandant, 
2. Abteilungskommandanten, 
3. Leiter der Altersabteilung, der Jugendfeuerwehr und der Musikabteilung, 
4. Feuerwehrausschuss, 
5. Abteilungsausschüsse, 
6. Hauptversammlung, 
7. Abteilungsversammlungen. 

 

§ 11 Feuerwehrkommandant, Abteilungskommandant und Stellvertreter 
 

(1) Die Leitung der Gemeindefeuerwehr ist in § 8 FwG geregelt. Bei vorzeitigem Ausscheiden ei-
nes Feuerwehr- oder Abteilungskommandanten oder eines Stellvertreters wird die Amtszeit für 
den Nachfolger verkürzt. Die Wahl des Nachfolgers erfolgt für eine Amtszeit bis zum Ablauf der 
Amtszeit des Vorgängers. 
 
(2) Der Feuerwehrkommandant hat zwei Stellvertreter. Der Feuerwehrkommandant und seine bei-
den Stellvertreter können gleichzeitig Leiter einer Einsatzabteilung sein. 
 
(3) Die Wahlen des ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten und seiner beiden Stellver-
treter werden in der Hauptversammlung durchgeführt. Bei der Wahl der Stellvertreter wird auch 
die Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt. 
 
(4) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und seine beiden Stellvertreter haben ihr Amt 
nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt ei-
nes Nachfolgers weiterzuführen. 
 
(5) Über die in § 9 FwG genannten Aufgaben hinaus hat der Feuerwehrkommandant 
2. die Zusammenarbeit der Einsatzabteilungen bei Übungen und Einsätzen zu regeln, 
3. die Tätigkeit der Abteilungskommandanten, der Leiter der Altersabteilung, der Jugendfeuerwehr 
und der Musikabteilung sowie des Kassenverwalters zu überwachen, 
4. dem Bürgermeister über alle wichtigen Angelegenheiten und Dienstbesprechungen zu berich-
ten,  
5. Beanstandungen in der Löschwasserversorgung dem Bürgermeister mitzuteilen.  
 
(6) Die stellvertretenden Feuerwehrkommandanten haben den Feuerwehrkommandanten zu un-
terstützen und ihn in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten zu vertreten. 
 
(7) Die Wahl der ehrenamtlich tätigen Abteilungskommandanten und ihrer jeweiligen Stellvertreter 
wird in der Abteilungsversammlung durchgeführt. Für die ehrenamtlich tätigen Abteilungskom-
mandanten und die Stellvertreter gelten im Übrigen die Absätze 3 und 4 entsprechend. Der jewei-
lige Abteilungsausschuss legt spätestens 1 Monat vor der geplanten Wahl fest, ob ein oder zwei 
Stellvertreter gewählt werden. Die Abteilungskommandanten sind für die Einsatzbereitschaft ihrer 
Einsatzabteilung verantwortlich und unterstützen den Feuerwehrkommandanten bei seinen Aufga-
ben. Sie werden von den Stellvertretern unterstützt und in Abwesenheit mit allen Rechten und 
Pflichten vertreten.  
 

§ 12 Schriftführer, Kassenverwalter 
 

(1) Der Schriftführer und der Kassenverwalter werden vom Feuerwehrausschuss auf fünf Jahre 
gewählt. 
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(2) Der Schriftführer hat über die Sitzungen des Feuerwehrausschusses und über die Haupt-
versammlung jeweils eine Niederschrift zu fertigen und in der Regel die schriftlichen Arbeiten der 
Feuerwehr zu erledigen. 
 
(3) Der Kassenverwalter hat die Feuerwehrkasse zu verwalten und sämtliche Einnahmen und Aus-
gaben nach der Ordnung des Wirtschaftsplans zu verbuchen. Zahlungen darf er nur aufgrund von 
Belegen und schriftlichen Anweisungen des Feuerwehrkommandanten annehmen und leisten. Die 
Gegenstände des Sondervermögens sind ab einem Wert von 100 € in einem Bestandsverzeichnis 
nachzuweisen. 
 
(4) Für Schriftführer und Kassenverwalter in den Einsatzabteilungen gelten die Absätze 1 – 3 sinn-
gemäß. 

 

§ 13 Feuerwehrausschuss, Abteilungsausschüsse 
 

(1) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Feuerwehrkommandanten als dem Vorsitzenden, 

den Stellvertretern des Feuerwehrkommandanten, und aus 13 auf fünf Jahre in der Hauptver-
sammlung gewählten Mitgliedern der Einsatzabteilungen der Feuerwehr. Dabei entfallen auf die 
Abteilung  
Leonberg 7 Mitglieder, 
Gebersheim 2 Mitglieder, 
Höfingen 2 Mitglieder, 
Warmbronn 2 Mitglieder. 
 
(2) Dem Feuerwehrausschuss gehören als Mitglied außerdem die Kommandanten der Einsatzab-
teilungen (Abteilungskommandanten) an. Sofern der Leiter der Altersabteilung, der Jugendfeuer-
wehrwart, der Leiter der Musikabteilung, der Schriftführer und der Kassenverwalter nicht nach 
Abs. 1 in den Feuerwehrausschuss gewählt werden, gehören sie diesem ohne Stimmberechtigung 
an. 
 
(3) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein. Er ist hierzu verpflichtet, 
wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder verlangt. Die Einladung mit der Tagesordnung soll 
den Mitgliedern spätestens drei Tage vor der Sitzung zugehen. Der Feuerwehrausschuss ist be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 
 
(4) Der Oberbürgermeister ist von den Sitzungen des Feuerwehrausschusses durch Übersenden 
einer Einladung mit Tagesordnung rechtzeitig zu benachrichtigen. Er kann an den Sitzungen teil-
nehmen oder sich durch Beauftragte vertreten lassen. 
 
(5) Beschlüsse des Feuerwehrausschusses werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
 
(6) Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses sind nicht öffentlich. Über jede Sitzung wird eine 
Niederschrift gefertigt; sie ist dem Oberbürgermeister sowie den Ausschussmitgliedern zuzustel-
len. Die Niederschriften sind den Angehörigen der Einsatzabteilungen auf Verlangen zur Einsicht 
vorzulegen. 
 
(7) Der Feuerwehrkommandant kann zu den Sitzungen auch andere Angehörige der Gemeinde-
feuerwehr beratend zuziehen. 
 
(8) Bei den Einsatzabteilungen werden Abteilungsausschüsse gebildet. Sie bestehen aus dem Ab-

teilungskommandanten als Vorsitzendem sowie den Stellvertretern des Abteilungs-

kommandanten und den gewählten Mitgliedern. Für je angefangene 8 Mitglieder der Einsatzab-
teilung ist ein Mitglied in den Ausschuss zu wählen, mindestens jedoch 6 Mitglieder und höchstens 
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12 Mitglieder. Maßgebend ist die Zahl der Mitglieder der Einsatzabteilung zum 1.1. des Jahres, in 
dem die Wahl stattfindet. 
 
Die Mitglieder werden in der Abteilungsversammlung für die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
 
Sofern der Schriftführer und der Kassenverwalter nicht in den Abteilungsausschuss gewählt wer-
den, gehören sie diesem ohne Stimmberechtigung an. 
 
Die Absätze 3 – 7 gelten für die Abteilungsausschüsse entsprechend. Der Feuerwehrkommandant 
ist zu den Sitzungen einzuladen; er kann sich an den Beratungen beteiligen. Die Niederschrift über 
die Sitzungen des Abteilungsausschusses sind auch dem Feuerwehrkommandanten zuzustellen. 
 
(9) Bei der Altersabteilung, der Jugendfeuerwehr und der Musikabteilung werden Abteilungsaus-
schüsse gebildet. Sie bestehen aus dem Abteilungsleiter als Vorsitzendem sowie den Stellvertre-
tern des Abteilungsleiters und je vier gewählten Mitgliedern. Die Mitglieder werden in der Abtei-
lungsversammlung bei der Altersabteilung und der Musikabteilung für die Dauer von fünf Jahren 
gewählt. Bei der Jugendfeuerwehr erfolgt die Wahl für die Dauer von einem Jahr. Die Absätze 3 – 
8 gelten für die Abteilungsausschüsse entsprechend. 
 

§ 14 Hauptversammlung und Abteilungsversammlungen 
 

(1) Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkommandanten findet jährlich mindestens eine ordentliche 
Hauptversammlung der Angehörigen der Feuerwehr statt. Der Hauptversammlung sind alle wich-
tigen Angelegenheiten der Feuerwehr, sofern für deren Behandlung nicht andere Organe zustän-
dig sind, zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 
 
(2) In der Hauptversammlung hat der Feuerwehrkommandant einen Bericht über das vergangene 
Jahr und der Kassenverwalter einen Bericht über den Rechnungsabschluss des Sondervermö-
gens für die Kameradschaftspflege zu erstatten. Die Hauptversammlung beschließt über den 
Rechnungsabschluss. 
 
(3) Die Hauptversammlung wird vom Feuerwehrkommandanten einberufen. Sie ist binnen eines 
Monats einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Angehörigen der Einsatzabteilungen dies 
schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptver-
sammlung sind den Mitgliedern sowie dem Oberbürgermeister 14 Tage vor der Versammlung be-
kannt zu geben.  
 
(4) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehörigen der 
Einsatzabteilungen anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit kann eine zweite Hauptversammlung 
einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatz-
abteilungen beschlussfähig ist. Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Stim-
menmehrheit gefasst. Auf Antrag ist geheim abzustimmen. 
 
(5) Über die Hauptversammlung wird eine Niederschrift gefertigt. Dem Oberbürgermeister ist die 
Niederschrift auf Verlangen vorzulegen. 
 
(6) Für die Abteilungsversammlung der Einsatzabteilungen sowie die Abteilungsversammlungen 
bei der Altersabteilung, der Jugendfeuerwehr und der Musikabteilung gelten die Absätze 1 – 5 ent-
sprechend. 
 

§ 15 Wahlen 
 

(1) Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzuführenden Wahlen werden vom 
Feuerwehrkommandanten geleitet. Steht er selbst zur Wahl, bestellen die Wahlberechtigten einen 
Wahlleiter. 
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(2) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln durchgeführt. 
 
(3) Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seiner beiden Stellvertreter ist gewählt, wer 
mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat. Wird diese Stim-
menzahl nicht erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten 
Stimmen statt, bei der die einfache Mehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser im ersten Wahlgang die erforderliche 
Mehrheit nicht, findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem der Bewerber mehr als die Hälfte der 
Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten muss. 
 
(4) Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht 
der Stimmenhäufung durchgeführt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Ausschuss-
mitglieder zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen Angehörigen der Feuer-
wehr gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. Die nicht gewählten Mitglieder sind in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl Ersatzmitglieder. 
Scheidet ein gewähltes Ausschussmitglied aus, so rückt für den Rest der Amtszeit das Ersatz-
mitglied nach, das bei der Wahl die höchste Stimmenzahl erzielt hat. 
 
(5) Die Niederschrift über die Wahl des Feuerwehrkommandanten und seiner beiden Stellvertreter 
ist innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Oberbürgermeister zur Vorlage an den Gemeinde-
rat zu übergeben. Stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, findet innerhalb von drei Monaten 
eine Neuwahl statt. 
 
(6) Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehrkommandanten oder seiner Stellvertreter 
nicht zustande oder stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat der Feuerwehrausschuss 
dem Oberbürgermeister ein Verzeichnis aller Angehörigen der Feuerwehr vorzulegen, die sich 
aufgrund ihrer Ausbildung und Bewährung im Feuerwehrdienst zur kommissarischen Bestellung  
(§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG) eignen. 
 
(7) Für die Wahlen in den Einsatzabteilungen gelten die Absätze 2 – 6 sinngemäß, in der Alters-
abteilung und der Musikabteilung mit der Maßgabe, dass anstelle des Oberbürgermeisters der 
Feuerwehrkommandant und anstelle des Gemeinderats der Feuerwehrausschuss tritt. 
 

§ 16 Sondervermögen für die Kameradschaftspflege 
 

(1) Für die Feuerwehr wird ein Sondervermögen für die Kameradschaftspflege und die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen gebildet. 
 
(2) Das Sondervermögen besteht aus 
1 Zuwendungen der Gemeinde und Dritter, 
2 Erträgen aus Veranstaltungen, 
3 sonstigen Einnahmen, 
4 mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenständen. 
 
(3) Der Feuerwehrausschuss stellt mit Zustimmung des Oberbürgermeisters einen Wirtschaftsplan 
auf, der alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben der Kameradschaftskasse voraussicht-
lich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben enthält. Ausgaben können für gegen-
seitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Über- und außerplanmäßige Ausgaben können 
zugelassen werden, wenn ihre Deckung gewährleistet ist. Außerplanmäßige Ausgaben bedürfen 
der Zustimmung des Oberbürgermeisters. Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künfti-
gen Haushaltsjahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der Wirtschaftsplan dazu ermächtigt. 
 
(4) Über die Verwendung der Mittel beschließt der Feuerwehrausschuss. Der Feuerwehraus-
schuss kann den Feuerwehrkommandanten ermächtigen, über die Verwendung der Mittel bis zu 
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einer bestimmten Höhe oder für einen festgelegten Zweck zu entscheiden. Der Feuerwehrkom-
mandant vertritt bei Ausführung des Wirtschaftsplans den Oberbürgermeister. 
 
(5) Die für das Sondervermögen eingerichtete Sonderkasse ist jährlich mindestens einmal von 
zwei Rechnungsprüfern, die von der Hauptversammlung auf fünf Jahre bestellt werden, zu prüfen. 
Der Rechnungsabschluss ist dem Oberbürgermeister vorzulegen. 
 
(6) Für die Einsatzabteilungen und die Jugendfeuerwehr können ebenfalls Sondervermögen im 
Sinne des Absatzes 1 gebildet werden. Die Absätze 1 – 5 gelten entsprechend; an die Stelle des 
Feuerwehrkommandanten, des Feuerwehrausschusses und der Hauptversammlung treten der 
Abteilungskommandant, der Abteilungsausschuss und die Abteilungsversammlung. 
 

§ 17 In-Kraft-Treten 
 
(1) Die Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


